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Abb. 2.2.1: Kulturlandschaftliche Gliederung 

Die kulturlandschaftliche Gliederung in NRW (vgl. Abb 2.2.1) ist auf der LEP-Ebene eine in-
haltliche Grundlage, die auch für den Regionalplan gültig ist. Dieser Abrenzung folgend gibt 
es 8 verschiedene Kulturlandschaften (KL 10 Unterer Niederrhein, KL 11 Niederrheinische 
Höhen, KL 12 Niersniederung, KL 13 Maasterrassen, KL 17 Schwalm-Nette, KL 18 Krefeld – 
Grevenbroicher Ackerterrassen KL 19 Rheinschiene KL 20 Niederbergisch-Märkisches 
Land), die die Region überwiegend ausfüllen. Im informellen Verfahren stellte sich immer die 
Frage nach teilräumlichen Konzepten, Abgrenzungen usw. In diesem Zusammenhang ent-
standen die so genannten Teilregionen („Pulsare“) im Planungsdiskurs der Bezirksregierung 
Düsseldorf. Sie bilden den Entwicklungsversuch eines assoziativen Raumes. 

 

 

 



   

10 
 

Die Pulsare folgten keinem räumlichen konkret abgrenzbaren Raum, sondern Sie standen 
symbolisch dafür, dass es teilräumliche Betrachtungen im Rahmen der Fortschreibung ge-
ben kann und soll.  

Die einzelnen Pulsare sollen Assoziationen über teilräumliche Zusammenhänge zulassen. 
Infolgedessen entstand die Idee, sich bei den Kulturlandschaften an diese assoziativen 
Räume anzulehnen. Der Plangeber verneint damit nicht die einzelnen Kulturlandschaften 

aus dem LEP (siehe Abb.2 im LEP-Entwurf vom Juni 2013 oder Abb 2.2.1 in diesem Kapi-
tel), sondern geht davon aus, dass diese von Menschen in dieser Form nicht in ihrer Kleintei-
ligkeit identitätsprägend wahrgenommen werden. Kulturlandschaft wird aber im Kontext die-
ses Raumordnungsplans als identitätsstiftend verstanden, so dass dieser Aspekt in den regi-
onalplanerischen Entwurf mit eingeflossen ist. Deshalb wurden nicht einfach die 8 oben ge-
nannten Kulturlandschaften zu Grunde gelegt, sondern die Frage gestellt, wie lässt sich ein 
Betrachtungsraum finden, der auch bspw. zum Aktionsradius von Menschen in ihrem Alltag 
passt. Der Niederrhein in unserer Planungsregion bspw. besteht im Kreis Kleve allein aus 4 
verschiedenen Kulturlandschaften. Er ist aber auch ein großes Ganzes mitsamt seinen nie-
derländischen Einflüssen, dem Rhein, den historischen Orten, den verschiedenen sehr linea-
ren Strukturen in Offenlandschaften usw. Er wird angenommen, dass er auch so von vielen 
seiner Bewohner und Besucher wahrgenommen wird. Es geht demnach um eine großräumi-
gere Betrachtung. In dieser Maßstabumkehrung liegt der Versuch, das wirklich regional 
Wichtige herauszufinden, das dann auch in die regionalplanerische Abwägung entsprechend 
eingestellt werden kann. Im Folgenden soll begründet werden, wie die vier Teilräume abge-
grenzt worden sind.  

Die Region im nördlichen Rheinland gelegen ist kulturlandschaftlich mit seiner Ausdehnung 
vom Niederrhein bis zum Bergischen vielfältig. Sie liegt in den drei „Naturräumliche Großre-
gionen“ (Meynen und Schmithüsen, 1960) niederrheinisches Tiefland, niederrheinische 
Bucht und dem Süderbergland.  
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Abb. 2.2.2: Naturräumliche Großeinheiten  

Industrialisierung und Urbanisierung haben zu einer sehr starken Überformung geführt, so 
dass hier eine abgewandelte Darstellung mit dem Ballungsraum Rhein-Ruhr dargestellt wird. 
Die naturräumlichen Ausstattungsmerkmale haben bis heute Auswirkungen auf das Nut-
zungs- und Siedlungsgefüge einschließlich der regionalen Baukultur. Das bergisch Schroffe 
unterscheidet sich eindeutig von den ruhigen niederrheinischen Landschaften. Das Metropo-
lenhafte an der dynamischen Rheinschiene liegt benachbart zu sehr konstanten ländlich ge-
prägten Gegenden. Diese Kulturlandschaften sind das Ergebnis eines langen Kultivierungs-
prozesses, in dem der Rhein immer die wichtigste Rolle gespielt hat. Die höheren Nieder-
schläge und spezifische Baumaterialien wie etwa Schiefer führten z.B. im Bergischen Land 
zu einer charakteristischen Baugestaltung, während im steinarmen Niederrheingebiet der 
Anteil der Feldbrandziegel als Baumaterial höher ist. Landschaftsprägende Faktoren waren 
zudem die Bodenverhältnisse und die kleinklimatischen Unterschiede sowie die Reliefener-
gie. Dies hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Bodenertrag und Anbautechniken und 
damit wiederum auf die Siedlungsbedingungen bzw. die Siedlungsdichte. Sichtbares Ergeb-
nis ist die Kammerung der Landschaft mit Wald, Grünland und Ackerland in unterschiedli-
chen Größenanteilen. Somit ist die naturräumliche Gliederung des Gebietes im Landschafts-
bild deutlich erkennbar. Die Kulturlandschaftsgeschichte hat zwischen den entstandenen 
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Teilräumen eine deutlich wahrnehmbare und charakteristische Differenzierung herbeigeführt, 
deren Abgrenzung jedoch nicht grenzscharf, sondern meist fließend und überlagernd ver-
läuft. So sind gerade in den Übergängen zwischen den Großlandschaften die landschaftliche 
Prägung und der Wandel des Raumes vielschichtig. Beispielsweise ist die Rheinschiene im 
Bereich Düsseldorf rechtsrheinisch sehr stark durch das Bergische Land geprägt. Auch zwi-
schen den Räumen der Regionalpläne Düsseldorf und Ruhr bestehen kulturlandschaftsge-
schichtlich enge Beziehungen und daraus resultierend auch heute noch inhaltliche Bezüge 
wie zum Beispiel zwischen den Kreisen Kleve und Wesel, sowie industrie- und montange-
schichtlich zwischen dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet. Weiterhin hatten großräu-
mige Prozesse auf europäischer Ebene immer wieder regionale Auswirkungen; diese verlie-
fen entweder evolutionär, d.h. als Prozess (z.B. Landnahmen oder Kolonisationen) oder re-
volutionär, d.h. als Ereignis (z.B. Krieg). Insgesamt können in der Region des RPD vier Teil-
räume identifiziert werden:  

 Düsseldorfer Rheinschiene  

 Bergisches Land  

 Flusslandschaft Niederrhein  

 Rheinische Ackerlandschaft  

Die Karte mit ihren vier Betrachtungsräumen (siehe Abbildung Kapitel 2.2 im Regionalplan) 
versucht die genannte Vielschichtigkeit aufzunehmen. Sie ist ein Zusammenführen der Groß-
landschaften, der Kulturlandschaften aus dem Fachbeitrag des LVR, aber auch ein Versuch, 
die intersubjektive Wahrnehmung der regionalen Akteure im Verhältnis zur regionalplaneri-
schen Region abzubilden. Alle vier Kulturlandschaften sind vom Kern aus gedacht und über-
lagern sich soweit, dass eine scharfe Grenzziehung der kulturlandschaftlichen Teilräume 
nicht angezeigt scheint. Es sind vielmehr größere Grenzsäume, die hierdurch entstehen. 
Auch hören die Kulturlandschaften nicht an den Planungsgrenzen des RPD auf, sondern 
entwickeln sich insbesondere nach Süden kulturlandschaftlich ähnlich weiter. Der Nieder-
rhein mit seinen Grenzwäldern erstreckt sich über den Naturpark Maas-Schwalm-Nette wei-
ter nach Süden und über die Grenze in die Niederlande. Die Ackerlandschaft der Textilregion 
wird kulturlandschaftlich weitergeführt in der rheinischen Börde- und Villelandschaft mit ihren 
noch weiteren Blickbeziehungen. Für die Rheinschiene gilt die Verbindung ohnehin nach 
Norden und Süden und auch das Bergische der hiesigen Region ist naturräumlich gesehen 
eine nördliche Spitze der westlichen Mittelgebirgslandschaft. 

Die vier Kulturlandschaften verfügen über ein großes kulturlandschaftliches Inventar. In den 
Beikarten 2B und 2C sind innerhalb der vier Teilräume die kulturlandschaftlichen Wertigkei-
ten gekennzeichnet. In 2B sind kulturlandschaftliche Bereiche hervorgehoben, die besonders 
prägend für diese Teilregion sind. Diese kulturlandschaftlichen Bereiche sind zum einen aus 
dem Ansatz der historischen und erhaltenden Kulturlandschaft (vgl. LVR 2013) mit den auf-
geführten Baudenkmälern, Bodendenkmälern und archäologischen Fundplätzen und zum 
anderen aus physischen räumlichen Komponenten, wie Wälder, Flüsse, landschaftliche 
Morphologie und dem Siedlungsgefüge herausgearbeitet worden. Diese Aspekte wurden 
überlagert, verdichtet und zu größeren charakteristischen Räumen zusammengefasst und 
mit Charakterisierungen versehen. Die regionalen Kulturlandschaftsbereiche werden mit fünf 
charakteristischen Typen (Acker-, Wald-, Fluss-, Stadt- und Bruchlandschaften) gekenn-
zeichnet.  
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Wichtig war für den Plangeber, mögliche Unterschiede zwischen den vier Kulturlandschaften 
anhand der verschiedenen Kulturlandschaftsbereichscharakteristika zu verdeutlichen. Was 
machen Hügel, flache Landschaften, Flüsse, Wald, Siedlungen, Städte und landwirtschaftli-
che Bewirtschaftungsarten und besonders naturnahe Landschaftselemente für die Wahr-
nehmung der Kulturlandschaften aus? Es wurde versucht eine Art täglicher Erlebnisraum in 
einer bildhaften Darstellung durch die Verdichtung dieser räumlichen Elemente vorzuneh-
men.  

Das bedeutet, dass es nicht um einzelne kleinteilige Wertigkeiten geht, sondern die grobe 
Struktur des Raumes soll bei einer solchen Betrachtung ermittelt werden. Damit versucht der 
Plangeber stärker auf eine Wahrnehmungsorientierten Ansatz von Kulturlandschaft abzuzie-
len. 

Hierzu wurde bei der Bestimmung der Kulturlandschaftsbereiche zunächst eine Reliefkarte 
des Planungsraumes als Grundlage herangezogen. Insbesondere im Bergischen Land, aber 
auch am durch ebene Landschaften und weitreichende Blickbeziehungen geprägten Nieder-
rhein stellt das Relief das zentrale landschaftsprägende Element dar, welches alle überla-
gernden Flächennutzungen bedingt. Im weiteren Verlauf wurden dann zusätzliche geomor-
phologische Aspekte sowie Darstellungen zur Flächennutzung ergänzt. Im Wesentlichen 
sind hier das Gewässernetz sowie entlang des Rheins die ebenso prägenden Auenland-
schaften, größere Waldbereiche, Landschaften mit überdurchschnittlichem ökologischen 
Wert und biotopvernetzender Funktion, Bereiche mit hoher Bodenfruchtbarkeit und somit 
einer starken landwirtschaftlichen Überprägung sowie die Siedlungsbereiche der Planungs-
region zu nennen. Diese Aspekte wurden zunächst überlagert (s. Abb. 2.2.3a bis 2.2.3e). 
Der anschließende Abgleich mit den durch den LVR definierten regionalen Kulturland-
schaftsbereichen (Abb. 2.2.3f) ließ dann eine Zusammenfassung ähnlich geprägter Land-
schaften zu größeren charakteristischen Räumen zu (Abb. 2.2.3g). Die darauffolgende Ab-
bildung zeigt das Ergebnis der Kulturlandschaftsbereiche.  
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Abb. 2.2.3a: Fließgewässer als landschaftsprägendes Element im Planungsraum 

 

Abb. 2.2.3b: Zusätzliche Berücksichtigung prägender Waldbereiche 
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Abb. 2.2.3c: Zusätzliche Berücksichtigung ökologisch wertvoller Landschaften 

 

Abb. 2.2.3d: Zusätzliche Berücksichtigung intensiver landwirtschaftl. Überprägung 
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Abb. 2.2.3e: Zusätzliche Berücksichtigung der Siedlungsstruktur 

 

Abb. 2.2.3f: Überlagerung der o.g. kombinierten physischen Merkmale mit den regio-
nalen Kulturlandschaften des LVR 
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Abb. 2.2.3g: Ergebnis der Überlagerung (die kulturlandschaftlich als besonders prä-
gend befundenen Bereiche sind farblich intensiver dargestellt) 

 

Abb. 2.2.3h: Ergebnis der Zusammenführung in die neuen Kulturlandschaftsbereiche 
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Kulturlandschaftliches Inventar verdichtet sich jedoch nicht nur in großflächigen Landschaf-
ten, sondern kommt häufig auch punkt- oder linienhaft in der Landschaft vor. Die Beikarte 2C 
zeigt entsprechenden kulturhistorische Orte und linienhafte Strukturen auf. In der Überlage-
rung mit den hervorgehobenen Kulturlandschaftsbereichen erkennt man, dass diese singulä-
ren Punkte und Linien sich meist in einem entsprechenden Kontext eines Kulturlandschafts-
bereiches wiederfinden.  

Die Leitbilder, die in den Erläuterungen zu den Teilräumen formuliert sind, sollen vor allem 
eine Diskussionsgrundlage für das Erarbeitungsverfahren sein. Sie sollen in einem möglichst 
dialogischen Beteiligungsverfahren stärker diskutiert und wenn möglich auch noch stärker 
konkretisiert werden.  

Entwickelt sind die Leitbilder auf der Grundlage verschiedener Informationen. Zum einen 
waren Ziele des Fachbeitrages des LVR und des Fachbeittrages des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV NRW 2013a) maßgeblich. Zusätzlich herangezogen 
wurden Materialien aus den Kreisen und Gemeinden, die im Zuge des informellen Verfah-
rens erarbeitet wurde. Hier sind insbesondere die Positionspapiere der Bergischen Städte 
und der Entwicklungsplan Kulturlandschaft des Rhein-Kreis Neuss zu benennen.  

2.3 Klima und Klimawandel 

2.3.1 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Da der Klimawandel sich im Rahmen der weltweiten Klimaschutzbemühungen zwar begren-
zen, aber nicht mehr ganz vermeiden lässt, muss man sich auch dem Thema der Anpassung 
an den Klimawandel bzw. an die Folgen der Erhöhung der Treibhausgaskonzentration in der 
Atmosphäre stellen. Relevant im Hinblick auf die Anpassung an die Auswirkungen des Kli-
mawandels (z.B. Hitzeereignisse oder Veränderungen von Niederschlagsmustern) sind da-
bei z.B. Lage, Versiegelungsgrad und Bebauungsart bzgl. Siedlungen, Hochwasserschutz-
einrichtungen oder die Schaffung und der Erhalt von Frischluftschneisen und Kaltluftentste-
hungsgebieten. Im Einzelfall kann es z.B. sein, dass man an einem Standort auf eine Innen-
verdichtung verzichtet, um eine Frischluftschneise im Sinne des Schutzes vor zunehmender 
Sommerhitze zu erhalten. Klimaanpassung wird dabei aber in der Regel zweckmäßiger Wei-
se nur ein – ggf. sehr wichtiger – Aspekt bei entsprechenden Planungsentscheidungen sein, 
dem ggf. auch andere Aspekte in der Abwägung vorgehen können. Daher ist für eine allge-
meine Vorgabe ein regionalplanerischer Grundsatz ausreichend, der die Klimaanpassung 
unterstützt. Weitergehende zielförmige Vorgaben der Regionalplanung zu Einzelaspekten 
(z.B. Hochwasserschutz), die stark auch durch die nötige Anpassung an den Klimawandel 
begründet sind (aber zugleich auch anderen Belangen dienen können, z.B. dem Tourismus 
bei der Walderhaltung), bleiben aber unberührt, denn hier hat dann die erforderliche Abwä-
gung bereits auf der Ebene der Regionalplanung stattgefunden. 

Auch bezüglich des Klimaschutzes – im Sinne von Beiträgen zur Begrenzung des Anstiegs 
der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre wie z.B. Energieeffizienzmaßnahmen, 
den Ausbau regenerativer Energien oder die Schaffung und den Erhalt natürlicher Senken 
für klimaschädliche Stoffe – ist ein Grundsatz der hier gewählten Art zweckmäßiger als ein 
allgemeines Ziel. Denn auch der Klimaschutz kann und soll sich als Belang nicht in jedem 
Fall durchsetzen. Hier muss im Einzelfall je nach Thema geprüft werden, ob der Klimaschutz 
oder ggf. dem entgegenstehende Belange vorgehen. Weitergehende zielförmige Vorgaben 
der Regionalplanung zu Einzelaspekten (z.B. zu regenerativen Energien), die stark auch 
durch die nötige Anpassung an den Klimawandel begründet sind (aber auch anderen Belan-
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gen dienen können, z.B. der regionalen Wertschöpfung), bleiben aber unberührt, denn hier 
hat dann die erforderliche Abwägung bereits auf der Ebene der Regionalplanung stattgefun-
den. 

Zu raumordnerischen Vorgaben des Bundes und des Landes 

Der Grundsatz steht mit den Vorgaben des Raumordnungsgesetzes im Einklang und unter-
stützt dabei den sehr ähnlichen § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 S. 7 ROG: „Den räumlichen Erforder-
nissen des Klimaschutzes ist Rechnung zu tragen, sowohl durch Maßnahmen, die dem Kli-
mawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen.“ Die Aufnahme eines ähnlichen Grundsatzes in den Regionalplan ist dabei auch er-
forderlich um deutlich zu machen, dass der § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 S. 7 ROG nicht abschlie-
ßend durch die anderen textlichen und graphischen Darstellungen des Regionalplans umge-
setzt wird. Denn auch z.B. die Bauleitplanung und Landschaftsplanung sollen sich mit die-
sem Belang abwägend auseinandersetzen. 

Die geplante Vorgabe trägt – zusammen mit den andere klimarelevanten Vorgaben des Re-
gionalplans - auch dem neuen § 12 Abs. 6 LPlG Rechnung, wonach in den Raumordnungs-
plänen die räumlichen Erfordernisse des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klima-
wandel als Ziele und Grundsätze der Raumordnung festzulegen sind.“ 

Die Vorgaben sind dabei aus dem LEP 95 entwickelt worden. Dies gilt bezüglich des Klima-
schutzes insbesondere für Kapitel D.II.2 des LEP 95, das dem Klimaschutz in verschiedenen 
Facetten Rechnung trägt, denn der geplante allgemeine regionalplanerische Grundsatz un-
terstützt dies. Gleiches gilt für die explizit und implizit im LEP 95 enthaltene Thematik der 
Klimaanpassung (z.B. B.III.4.35 S. 45). Auch mit den sonstigen Vorgaben des LEP 95 steht 
der Grundsatz im Einklang. 

Die Vorgabe ist zudem mit den Vorgaben des LEP-Entwurfs vom Juni 2013, insb. in Kapiteln 
4-1 und 4-2, hinreichend vereinbar und ist, wenn die geplanten LEP-Vorgaben so bleiben, 
später auch aus diesem entwickelt. Die geplante Regionalplanvorgabe stellt dabei eine Er-
gänzung der LEP-Grundsätze dar und macht deutlich, dass diese Themen nicht bereits ab-
schließend mit dem Regionalplan (Entwurf) abgearbeitet sind (z.B. über die Windenergiebe-
reiche oder Überschwemmungsbereiche), sondern, dass auch in nachfolgenden Verfahren 
diese Aspekte in die Abwägung einbezogen werden müssen. 

2.3.2 Klimaökologische Ausgleichsräume 

Der bisherige Ziel „Klimaökologische Räume“ im Kap. 2.7 des GEP99 wird in der bisherigen 
Form gestrichen. Die Inhalte werden stattdessen weitgehend unverändert in einen Grundsatz 
überführt. Hintergrund dafür ist, dass die entsprechenden Belange sinnvoller Weise einzel-
fallbezogen mit ggf. konkurrierenden Interessen abgewogen werden sollen. Dafür sind 
Grundsätze das geeignete Instrument. Die Vorgabenintention ist jedoch auch weiterhin sinn-
voll, um die klimaökologischen Belastungsgebiete im Planungsraum zu schützen.  

Nähere Angaben zu den Zusammenhängen können dabei den Erläuterungen zum Grund-
satz entnommen werden. 

Hinzuweisen ist darauf, dass die Thematik von klimaökologischen Ausgleichsräumen auch 
eine Rolle spielt bei anderen Festlegungen des Regionalplans, wie z. B, den Regionalen 
Grünzügen (insb. bei Luv-Lagen der Wirkungsräume) oder im Einzelfall den Siedlungsbe-
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reichsdarstellungen. Daher wird an dieser Stelle ergänzend auch auf diese Vorgaben ver-
weisen. 

Für den Erhalt klimaökologischer Ausgleichsräume spielt insbesondere die Landschafts- und 
Bauleitplanung eine entscheidende Rolle. An sie richtet sich daher auch der entsprechende 
Grundsatz in erster Linie. Die entsprechende Thematik soll dort einzelfallbezogen auf nach-
folgenden Verfahrensstufen unter Berücksichtigung der kleinräumigen Verhältnisse (z.B. 
Kommunengrenzen überschreitende Frischluftbahnen) abgearbeitet werden. Besonders re-
levant wird die Thematik dabei mit Luftreinhalteplänen sein. 

Anzumerken ist ergänzend, dass auf eine Beikarte Klima mit räumlichen Abbildungen - wie 
noch beim GEP99 als Erläuterungskarte vorhanden - verzichtet wird, da die genaue Lage 
und aktuelle Bedeutung der entsprechenden sensiblen Räume sich in der Regel nur auf ei-
ner sehr kleinteiligen Ebene unterhalb der Region in einer für die Grundsatzumsetzung hin-
reichend genauen Detaillierung ermitteln lässt. Die Lage kann sich zudem z.B. durch zwi-
schenzeitliche Nutzungsänderungen auch laufend ändern. 

Zu raumordnerischen Vorgaben des Bundes und des Landes 

Der geplante Grundsatz korrespondiert und ist vereinbar mit § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 1 ROG, 
wonach der Raum in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasser-
haushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der jeweiligen Wech-
selwirkungen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und angemessen, 
wiederherzustellen ist.  

Die geplanten Vorgaben tragen – zusammen mit den andere klimarelevanten Vorgaben des 
Regionalplans - auch dem neuen § 12 Abs. 6 LPlG Rechnung, wonach in den Raumord-
nungsplänen „die räumlichen Erfordernisse des Klimaschutzes und der Anpassung an den 
Klimawandel als Ziele und Grundsätze der Raumordnung festzulegen“ sind. 

Darüber hinaus ist der geplante Grundsatz aus dem LEP 95 entwickelt und hier insb. 
B.III.1.2, wonach der durch Agrargebiete, Wald und Gewässer bestimmte Freiraum als Le-
bensraum und ökologischer Ausgleichsraum für Menschen, Fauna und Flora zu erhalten und 
in seinen Funktionen zu verbessern ist. Denn zu den Freiraumfunktionen zählen auch positi-
ve klimatische Wirkungen. In diesem Kontext ist der Grundsatz daher insoweit auch aus den 
anderen Vorgaben zum Schutz und zur Entwicklung des Freiraums unter B.III.1.2 des LEP 
95 entwickelt. Dies wird auch aus der korrespondierenden Erläuterung B.III.1.31 im LEP 95 
deutlich, in der die Erhaltung des Klimas und klimatisch-lufthygienischer Ausgleichswirkun-
gen explizit genannt wird. Auch die Erläuterung B.III.2.35 macht deutlich, welch hohe Bedeu-
tung der LEP 95 dieser Thematik beimisst. Auch mit den sonstigen Vorgaben des LEP 95 
steht der Grundsatz im Einklang. 

Die Vorgabe ist zudem mit den Vorgaben des LEP-Entwurfs vom Juni 2013, insb. in Kapitel 
4-2, hinreichend vereinbar und ist, wenn die geplanten LEP-Vorgaben so bleiben, später 
auch aus diesem entwickelt. Die geplante Regionalplanvorgabe stellt dabei eine Konkretisie-
rung des Grundsatzes 4-2 des LEP-Entwurfs vom Juni 2013 dar. 
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3. TEXTLICHE DARSTELLUNGEN: SIEDLUNGSSTRUKTUR 

3.1 Festlegungen für den gesamten Siedlungsraum 

3.1.1 Siedlungsbereiche entwickeln, Freiraum schützen 

Zu Z1  

Die geplanten neuen Vorgaben im Kapitel 3.1.1 ersetzen das bisherige Ziel 1 des Kapitels 
1.1 des GEP99.  

Z 1 greift hierbei die Regelung aus Ziel 1.1 und Ziel 1.2 des GEP99 zur Siedlungsentwick-
lung innerhalb der Siedlungsbereiche auf. Die beiden Ziele wurden zusammengefasst, um 
das Verhältnis der vorrangigen Siedlungsentwicklung innerhalb der Siedlungsbereiche und 
der Eigenbedarfsentwicklung außerhalb zu verdeutlichen. Der Text wurde geändert, um den 
rechtlichen Anforderungen an ein Ziel der Raumordnung gerecht zu werden. Die Ziele 1.3 - 
1.4 des GEP99 wurden an dieser Stelle nicht weiter aufgeführt, weil sich das Ziel 1.3 auch 
schon aus den Vorgaben des LEP-Entwurfs vom Juni 2013 ergibt und das Ziel 1.4 später im 
Freiraumkapitel inhaltlich behandelt wird.  

Ziel 1 soll bewirken, dass die Siedlungsentwicklung konzentriert wird. Durch die Konzentrati-
on der Siedlungsentwicklung innerhalb der Siedlungsbereiche soll eine verkehrsvermeidende 
und flächensparende Zuordnung von Wohnungen und Arbeitsplätzen und anderen räumli-
chen Funktionen entstehen. Die Allgemeinen Siedlungsbereiche sind dort verortet, wo ein 
räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versor-
gungseinrichtungen besteht. Die Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen schlie-
ßen in der Regel an bestehenden Siedlungsnutzungen an und bieten Raum für emittierende 
Betriebe.  

Die Konzentration der Siedlungsentwicklung in diesen Bereichen (ASB und GIB) trägt dazu 
bei, Zersiedlung zu verhindern, Wege zur Versorgung und zur Arbeit möglichst kurz zu hal-
ten und eine langfristig finanziell tragfähige Infrastrukturausstattung vorzuhalten, damit lang-
fristig die Daseinsvorsorge gesichert wird. Diese Zielsetzung ist vor allem vor dem Hinter-
grund des demographischen Wandels wichtig.  

Zu raumordnerischen Vorgaben des Bundes und des Landes 

Das ROG hat dies direkt zu Beginn im § 2 bei den ersten drei Grundsätzen der Raumord-
nung verdeutlicht. Diese Grundsätze sind im Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen 
Raumentwicklung nach § 1 Abs. 2 anzuwenden und durch Festlegungen in Raumordnungs-
plänen zu konkretisieren: „In seinen Teilräumen sind ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, 
wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse anzustreben. Dabei ist die nachhalti-
ge Daseinsvorsorge zu sichern, (…). Demographischen, wirtschaftlichen, sozialen sowie 
anderen strukturverändernden Herausforderungen ist Rechnung zu tragen, auch im Hinblick 
auf den Rückgang und den Zuwachs von Bevölkerung und Arbeitsplätzen (…). Die Sied-
lungstätigkeit ist räumlich zu konzentrieren, sie ist vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit 
ausreichender Infrastruktur und auf Zentrale Orte auszurichten. (…) die Flächeninanspruch-
nahme im Freiraum ist zu begrenzen. (…) Die Versorgung mit Dienstleistungen und Infra-
strukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere die Erreichbarkeit von Einrichtungen und An-
geboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen, ist zur Sicherung von Chan-
cengerechtigkeit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten; (…). Es sind 
die räumlichen Voraussetzungen für die Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zentren als 
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zentrale Versorgungsbereiche zu schaffen.“ Der Gesetzgeber zielt hier auf die Auswirkungen 
des demographischen Wandels ab. Dieser Wandel, der in der hiesigen Region als Übergang 
zu einer kleineren, älteren und individualisierten Gesellschaft beschrieben werden kann, er-
zeugt veränderte Wohnstandortbedarfe. Während in der Planungsregion in den letzten 10 
Jahren ein zentraler Wohnversorgungsbestandteil die planerische Sicherung und Verteilung 
von Gebieten für das familienorientierte Wohnen war, wird es in Zukunft zunehmend rele-
vant, dem Wohnraumbedarf kleinerer Haushalte, zumeist mit älteren Bewohnern, Rechnung 
zu tragen. Gerade für älter werdende Haushalte ist die Nähe zu Infrastruktureinrichtungen 
wichtig. Eine heutige Konzentration der Siedlungsentwicklung trägt in Zukunft dazu bei, Inf-
rastrukturunterauslastung oder räumliche Fragmentierung der Siedlungsstruktur zu vermei-
den. Dies ist wichtig, weil Infrastruktureinrichtungen durch weniger Menschen finanziert wer-
den müssen, weite Wege Emissionen frei setzen und den Energieverbrauch erhöhen. Eine 
räumliche Zusammenführung und Konzentration von Wohnungen, Arbeitsstätten, Versor-
gungseinrichtungen und Freizeitaktivitäten trägt dazu bei, Flächenressourcen zu schonen 
und wirtschaftliche und soziale Beziehungen zu erleichtern. 

Darüber hinaus begründet sich die Unterscheidung in Allgemeine Siedlungsbereiche und 
nicht als Siedlungsraum dargestellten Ortsteilen in der Aufforderung im Landesentwicklungs-
plan, diese räumliche Unterscheidung vorzunehmen. Im derzeit geltenden LEP 95 gibt das 
Ziel B. I. 2.2 „Die siedlungsräumliche Schwerpunktbildung von Wohnungen und Arbeitsstät-
ten in Verbindung mit zentralörtlichen Einrichtungen im Sinne des LEPro (§ 7) soll auf der 
Grundlage der zentralörtlichen Gliederung angestrebt und innergemeindlich auf Siedlungs-
schwerpunkte (§ 6 LEPro) ausgerichtet werden.“  

Die Vorgaben sind zudem mit den Vorgaben des LEP-Entwurfs vom Juni 2013, insb. in Kapi-
teln 6.1 und 6.2, hinreichend vereinbar und sind, wenn die geplanten LEP-Vorgaben so blei-
ben, später auch aus diesem entwickelt. Laut diesem LEP-Entwurf vom Juni 2013, Ziel 6.2-1, 
ist „die Siedlungsentwicklung in den Gemeinden (…) auf solche Allgemeine Siedlungsberei-
che auszurichten, die über ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten 
Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen verfügen.“ „Andere vorhandene Allgemeine 
Siedlungsbereiche und kleinere Ortsteile, die nicht über ein räumlich gebündeltes Angebot 
an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen verfügen, sollen 
auf eine Eigenentwicklung beschränkt bleiben“ (siehe LEP-Entwurf vom Juni 2013, Grund-
satz 6.2.2). Im Regionalplanentwurf sind alle Ortsteile, die nicht als Siedlungsraum darge-
stellt wurden, untersucht worden. Sie entbehren alle ein gebündeltes Angebot an öffentlichen 
und privaten Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen. Gleichzeitig fehlt innerhalb 
oder im Einzugsbereich dieser Ortsteile auch eine tragfähige Bevölkerungsgröße, um erfor-
derliche Infrastruktureinrichtungen aufzubauen oder langfristig sichern zu können. Um das 
Wohnen – auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels – in der Nähe von Inf-
rastruktureinrichtungen zu ermöglichen, muss die Bautätigkeit auf Bereiche gelenkt werden, 
in denen Infrastruktur vorhanden ist. Gleichzeitig wird mit ihrer weiteren Ausnutzung ihr Fort-
bestand gesichert. 

Die Bemessung der Eigenentwicklung ist auf die natürliche Bevölkerungsentwicklung abge-
stellt. Deshalb bedarf es in der Begründung für weitere Wohnbauflächen in den Eigenbe-
darfsortslagen einer differenzierten Darstellung, warum ein Neubaubedarf der ortsansässi-
gen Bevölkerung in Zukunft zu erwarten ist. Diese differenzierte Darstellung kann zum einen 
aus einer ortsteilscharfen Statistik abgeleitet werden oder wenn diese nicht vorhanden ist, 
ermöglichen Rückschlüsse von der kommunalen Bevölkerungsstruktur auf die Ortsteile Aus-
sagen zum Eigenbedarf in den nicht als Siedlungsraum dargestellten Ortsteilen. Der Neu-
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baubedarf kann sich bspw. auch aus einem steigenden Wohnflächenkonsum und sich ver-
kleinernden Haushalten ergeben. Die städtebauliche Entwicklung in den nicht als Siedlungs-
raum dargestellten Ortsteilen ist damit möglich, wird aber nur unter den Erfordernissen des 
Eigenbedarfes gesehen. Der damit verbundene hohe Regelungsgehalt für die kommunale 
Bauleitplanung ist vor allem mit der oben skizzierten demographischen Entwicklung begrün-
det. Der Druck auf die nicht als Siedlungsraum dargestellten Ortsteilen ist nachfrageseitig vor 
allem aufgrund seiner günstigen Grundstückspreise weiterhin vorhanden. Hierdurch entste-
hen aber Kosten, die dann später von der Allgemeinheit zu tragen sind (Infrastrukturausbau, 
Umweltkosten). Der Zuzug, der vielen Gemeinden in Zukunft verbleibt, soll deshalb auf die 
dargestellten Siedlungsbereiche konzentriert werden. Würde man diese Regelung nicht tref-
fen, würde die wenige Siedlungsentwicklung, die überhaupt noch stattfindet, zu einem gro-
ßen Teil in den nicht dargestellten Ortslagen passieren und dies würde eine nachhaltige res-
sourcenschonende Entwicklung verhindern. Es würde eine zersiedelnde Siedlungstätigkeit 
hervorrufen, die weitere Infrastrukturmaßnahmen erfordere. Teile der Bevölkerung würden 
zum Einkaufen, Schulbesuch oder Arbeiten zusätzlich erhebliche Wege zurücklegen. Re-
gelmäßig würde hierdurch der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs hervorgerufen. 
Aber auch beispielweise die mobile Alterspflege würde sich verteuern.  

Für bereits in den nicht als Siedlungsraum dargestellten Ortsteilen ansässige gewerbliche 
Betriebe können Bauflächen für eine Erweiterung geplant werden. Eine Neugründung oder 
Verlagerung soll in den dargestellten Siedlungsbereichen erfolgen, da dort eine ausreichen-
de Infrastruktur vorhanden ist (z.B. technische Infrastruktur, ÖPNV-Anbindung, Kindergärten, 
Versorgungseinrichtungen) und ein größeres Arbeitskräftepotential besteht. Es besteht sonst 
die Gefahr, dass mittel- und langfristig expandierende Betriebe die Infrastruktur dieser klei-
nen Ortsteile überfordern und durch ein nicht ausreichendes Arbeitskräftepotential vor Ort 
zusätzliche Verkehre hervorgerufen werden. Bei einer vollständigen Umstrukturierung eines 
Betriebsstandortes in einer Eigenbedarfsortslage ist zu prüfen, ob eine Verlagerung des Be-
triebes in den Siedlungsbereich wirtschaftlich zumutbar ist. 

Ziel 2 greift die Erläuterungen 8 des Ziels 2.1 auf. Hier wurde im GEP99 die Zielwirkung der 
Erläuterungskarte “Sondierungen für eine zukünftige Siedlungsentwicklung” dargestellt. Da 
es sich hierbei aber stärker um eine Regelung des Siedlungsbereiches handelt, ist im neuen 
Regionalplan ein Ziel im Kapitel Siedlung hinzugefügt worden. In dem Kapitel 3.1.1 wird das 
Verhältnis von Freiraum und Siedlungsbereiche geregelt. Die Sondierungsbereiche liegen 
alle im Freiraum, eignen sich aber für eine Siedlungsentwicklung. Die in der Beikarte 3A dar-
gestellten Sondierungsbereiche für Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) bzw. für Bereiche 
für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) sind für eine entsprechende regionalplane-
rische Bereichsdarstellung für einen etwaigen zukünftigen Bedarf gesichert. Dies ist aus stra-
tegischen Gründen wichtig, da trotz komplexer Bedarfsberechnung der langfristig bestehen-
de – also über 20 Jahren hinausgehende – Bedarf nicht mit hoher Sicherheit kalkuliert wer-
den kann. Der Nutzungsdruck auf den Raum ist in der Region Düsseldorf sehr hoch und es 
ist wichtig, dass auch sehr langfristig Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung im Anschluss 
an den bestehenden Siedlungsraum erhalten bleiben. Sondierungsbereiche halten eine sol-
che Entwicklungsmöglichkeit offen. Ob diese Sondierungsbereiche erst in der nächsten Fort-
schreibung des Regionalplanes zum Tragen kommen oder ob ein bisher nicht absehbarer 
Bedarf im Laufe des Planungszeitraumes eine regionalplanerische Inanspruchnahme erfor-
derlich macht, kann derzeit nicht bestimmt werden. Deshalb ist es wichtig, dieser Unsicher-
heit mit einer planerischen Darstellung zu begegnen, die Entwicklungsoptionen für gute 
Standorte für die weitere Zukunft offenhält. Außerdem bieten sich diese Sondierungsberei-



   

24 
 

che – von ihrer Standorteignung her – an, als mögliche Tauschflächen entsprechend LEP-
Entwurf vom Juni 2013, Ziel 6.1-10, zu fungieren, wenn bestehende ASB-Potentiale aus bis-
her nicht ersichtlichen Gründen nicht in Anspruch genommen werden können und wieder als 
Freiraum dargestellt werden. Im Kreis Kleve sind die Bereiche des Gewerbeflächenpools als 
Sondierungsbereiche gesichert, die aktuell nicht mehr als GIB dargestellt sind. Hiermit soll 
die Möglichkeit ihrer erneuten Darstellung im Regionalplan für den Fall der Rückabwicklung 
des Gewerbeflächenpools gewährleistet bleiben. Die einzelnen Flächen sind im Folgenden 
dargestellt. Sie schließen alle an Siedlungsbereichen an und entsprechen in der Regel den 
standörtlichen Kriterien für die Siedlungsbereichsdarstellungen für ASB und GIB wie sie un-
ter 7.1.1 und 7.1.4 dargestellt sind. Die Bereichsauswahl ergibt sich zudem in den meisten 
Fällen aus der Übernahme bestehender Sondierungsbereiche aus dem GEP99. In wenigen 
Fällen sind es auch Flächen, die zwar standörtlich für eine Entwicklung geeignet sind, die 
aber nicht mehr im Bedarfsrahmen liegen und von der Kommune aber als wichtige Entwick-
lungsoption eingestuft werden.  

Die Flächen sind als Sondierungen für ASB und Sondierungen für GIB dargestellt. Die übri-
gen Darstellungen in den Karten entsprechen ausschnitthaft den Siedlungsbereichs- und 
Freiraumdarstellungen des Regionalplanfortschreibungsentwurfes Stand April 2014. Hiermit 
kann die Verortung der Flächen sichergestellt werden.  

Die Legende gilt für die Abbildung 3.1.1.1a-l. Als Hintergrundrundkarte sind die flächende-
ckenden Darstellungen des Regionalplanes hinterlegt. 

 

 

Abb. 3.1.1.1a: Sondierungen für Siedlungsentwicklung in der Kommune Emmerich am 
Rhein 
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Abb. 3.1.1.1b: Sondierungen für Siedlungsentwicklung in den Kommunen Kranenburg, 
Kleve, Goch und Weeze 




